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1Ob18/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.06.1954

Norm

ABGB §897

ABGB §901

ABGB §1217

ABGB §1266

Rechtssatz

Wird die Wirksamkeit eines Vertrages von der Eheschließung abhängig gemacht, so kann dies nicht ohne weiteres so

ausgelegt werden, daß damit zugleich die Auflösung der Ehe eine Resolutivbedingung sein soll.
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